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Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Steger, Kolleginnen und Kollegen haben am 31. Jänner 

2017 unter der Nr. 11574/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Fit für Österreich“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Das „Qualitätssiegel für gesunde Bewegung und Sport im Verein“ wird an qualifizierte 

Mitgliedsvereine der drei Breitensportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION für 

gesundheitsorientierte Bewegungsangebote verliehen. Zur Erlangung eines Zertifikats sind 

folgende drei Qualitätskriterien zu erfüllen: 

a) Qualifizierte Übungsleiterinnen bzw. Übungsleiter: 

• mindestens eine Übungsleiter-Ausbildung im Ausmaß von 44 Stunden 

• eine Fortbildung (mindestens drei Stunden) innerhalb von vier Jahren für die 

Verlängerung des Angebots; bei sportartspezifischen Ausbildungen eine 

gesundheitsorientierte Fortbildung 

• praktische Erfahrung zum Inhalt des Bewegungsangebots 

b) Qualifizierte Bewegungsangebote: 

• mindestens zehn Einheiten à 45 Minuten oder eine mindestens dreitägige 

Veranstaltung mit zehn Einheiten à 45 Minuten 

• maximale Teilnehmeranzahl von 20 Personen pro Übungsleiterin bzw. Übungsleiter 

• Hinweis auf Vorsorgeuntersuchungen 

• kein Leistungssportangebot (Abgrenzung zur Lizensierung) 

 

MAG. HANS PETER DOSKOZIL 
BUNDESMINISTER FÜR LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

11102/AB 1 von 3

vom 31.03.2017 zu 11574/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



-  2  - 

 

c) Qualitätssicherung im Verein: 

• mindestens eine vereinsinterne Ansprechperson (inkl. Kontaktdaten), die über die 

Angebote Auskunft geben kann 

• jährliche Datenaktualisierung der Bewegungsangebote 

• Einhaltung von Sicherheitsstandards und Notfallplänen 

Zu 2: 

Der Zertifizierungsprozess für neue Bewegungsangebote kann jederzeit gestartet werden. 

Die Qualitätssiegel-Zertifikate werden für vier Jahre vergeben. Danach haben die Vereine 

die Möglichkeit, das Bewegungsangebot unter Einhaltung der in Beantwortung der Frage 1 

angeführten drei Qualitätskriterien zu verlängern. 

Zu 3: 

Auf Grund der Neugestaltung der „Fit Sport Austria“-Website, des gesamten 

Zertifizierungsprozesses sowie der Restrukturierung der Qualitätssiegelkriterien wurde für 

das Jahr 2017 lediglich ein Minimalziel definiert. 

Zu 4: 

Für die Vergabe der Qualitätssiegel sind die Breitensportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und 

SPORTUNION sowie deren gemeinsame GmbH „Fit Sport Austria“ zuständig. 

Zu 5: 

Nein. 

Zu 6: 

Entfällt. 

Zu 7: 

Nach der Restrukturierung des „Qualitätssiegels für gesunde Bewegung und Sport im 

Verein“ beträgt die Gültigkeitsdauer vier Jahre. 

Zu 8 und 9: 

Ja. Für die Kontrolle sind die Breitensportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION 

sowie deren gemeinsame GmbH „Fit Sport Austria“ zuständig. Die Kontrolle erfolgt in 

erster Linie durch die Landeskoordinatorinnen bzw. Landeskoordinatoren, die in direktem 
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Kontakt mit den Vereinen stehen. Sollten Übungsleiterinnen bzw. Übungsleiter ausscheiden 

bzw. neue hinzukommen, bearbeiten dies in erster Instanz die jeweiligen Landes-

koordinatorinnen bzw. Landeskoordinatoren. Danach erfolgt der weitere Prüfdurchlauf 

durch die Bundeskoordinatorinnen bzw. Bundeskoordinatoren und „Fit Sport Austria“. Des 

Weiteren werden die Vereine einmal jährlich von der „Fit Sport Austria“-Geschäftsstelle 

aufgefordert, ihre Vereins- und Bewegungsangebotsdaten zu aktualisieren. Erinnerungs-

mails bezüglich der Verlängerung der Bewegungsangebote werden zweimal jährlich an die 

Vereine versendet. 

Zu 10: 

Entfällt. 

Zu 11 und 12: 

Sollte eine grundlegende Änderung im Widerspruch zu mindestens einer der in 

Beantwortung der Frage 1 angeführten drei Qualitätskriterien stehen, wird die Zertifizierung 

entzogen. 

Zu 13: 

Keine. 

Mag. Hans Peter DOSKOZIL 
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